
Aktuelles von Newline Europe Versicherung AG . 1 

Inhalt
Vermeintliche Sicherheit für  
Gesellschaftsorganedurchdieneue
GesetzgebungimRahmender 
Covid-19Pandemie Seite2

ModifikationdersogenanntenHaftung 
für Zahlungen nach Insolvenzreife  
durchdasCOVInsAG Seite5

VerschiebungderMedizinprodukte- 
verordnungumeinJahr Seite6

UrteildesOLGDüsseldorfzum 
VerhältniszwischenGrund-und
Exzedentenversicherungin 
derD&O Seite8

Newline Engagement
ImRahmenderOdysseyGroup
Foundation(zuderenUnternehmens-
gruppewirgehören)hatdieNewline
Europemehrals8.000Euroanden
FördervereinderKinderklinikam
EVKHammgespendet.DieSpende
wirddafüreingesetzt,umdenEltern
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

vornunbereitsübereinemJahrerhieltenwirvonderBaFindieZu-
lassungzumGeschäftsbetriebalsSchaden-undUnfallversicherer.
Unserenersten„Geburtstag“alsdeutscherVersichererhabenwiruns
eigentlichganzandersvorgestellt.MiteinemschönenEmpfangin
feierlicher Atmosphäre wollten wir mit Ihnen auf unser erstes volles 
GeschäftsjahrunddenerfolgreichenStartderNewlineinKölnansto-
ßen.DochCoronaließdaseigentlichSelbstverständlicheaufeinmal
ganzsurrealwirken.ErinnernSiesichnochanIhreletzteDienstreise?
VieleWochenimHomeofficehabenunsgelehrt,dassdasGeschäft
auchandersfunktionierenkannundsichvielesüberVideochatsund
Telefonkonferenzen regeln lässt. 

AuchwenneineE-MailniemalseinpersönlichesTreffen–underst
rechtkeineGeburtstagsfeier–ersetzenkann,möchtenwirSieden-
nochüberunsaufdemLaufendenhalten.MitdiesemNewsletter
schauenwirnichtnurgemeinsammitIhnenaufunsererstesJahr
zurück,sondernwagenaucheinenAusblickindieZukunft:

• Wir konnten über 1.000 Versicherungsnehmer davon überzeugen, 
uns ihr Vertrauen zu schenken.

• Wir haben unsere inhaltliche Ausrichtung ausgebaut. Neben 
Financial Lines und Allgemeiner Haftpflicht bieten wir nun auch 
Versicherungsschutz im Bereich Affinity an.

• Unser tolles Team hat sich vergrößert und wird dies auch in 
 diesem Jahr weiter tun. 

AbschließendwünschenwirIhnenvielSpaßbeimLesendesNews-
letters.Unser Dank gilt vor allem unseren Gastautoren, die aktuelle 
und spannende Themen von der fachlichen Seite beleuchten!

BleibenSiegesund! 
Ihr Manuel Wirtz und  
das Team der Newline Europe Versicherung AG

Aktuelles von  
Newline Europe Versicherung AG 

Beialleninhaltlichen,strukturellenundpersonellenEntwicklungen
undderaktuellenglobalenUnsicherheitbleibenunsergrundlegendes
VerständnisundunserAnspruchanunsselbstjedochbeständig:
nachhaltigerVersicherungsschutzbeieinemtopServicemitfinanz-
starkerKapazitätundeinemklarenBekenntniszuEuropa.

https://foerdervereinkinderklinikhamm.de/
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DieCOVID-19PandemiehateinestarkeAbkühlung
der globalen Konjunktur zur Folge.Unternehmen
sehen sich nicht nur einer schnell vorübergehen-
den, kurzweiligen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation ausgesetzt. Vielmehr steigt
mit den anhaltenden Restriktionen und länger-
fristigenFolgewirkungendurchdenAusbruchder
Pandemie bei den Unternehmen das Insolvenz-
bzw.Zahlungsunfähigkeitsrisikoerheblich.Umdie
rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen
der Pandemie abzufedern, hat die Bundesregie-
rung kürzlich das „Gesetz zur vorübergehenden
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und zur
BegrenzungderOrganhaftungbeieinerdurchdie
COVID-19-PandemiebedingtenInsolvenz“(COVID-
19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG) aus-
gearbeitetundverabschiedet.

Einführung des COVID-19-Insolvenzaussetzungs-
gesetzes
Mit dem COVInsAG wurde ein weitreichendes In-
strumentarium geschaffen, das Insolvenzverfahren

Vermeintliche Sicherheit für Gesellschafts
organe durch die neue Gesetzgebung im 
Rahmen der Covid19 Pandemie

InderCorona-Krisekonnte
Newlinebereitsbeweisen,
dasswirunsflexibelandie
rasantenweltweitenVerände-
rungen anpassen können. 
So versichern wir weltweit 
bereitsmehrals100klinische
StudienzuCOVID-19inüber
50Ländern,umdieEntwick-
lungeinesImpfstoffesund
wirksamerMedikamentezu
unterstützen.
 

Darüberhinausstehenwir
denUnternehmen–trotzder
steigendenInsolvenzgefahr– 
inunsererFinancialLines
Sparte weiterhin als starker 
PartnerzurSeiteundzeichnen
ihreD&O-Risiken.
ZudieserThematikfindenSie
nachfolgendeinenGastbei-
tragvonHerrnGuidoAlthaus
(AccuracyGmbHWirtschafts-
prüfungsgesellschaft).Hierbei
setztersichmitderAusset-

zungderInsolvenzantrags-
pflichtnachCOVInsAGund
derSensibilisierungzuroder
EinschätzungderZahlungs- 
(un)fähigkeitvonVersiche-
rungsnehmernauseinander.
JanKordes,LL.M.Rechtsan-
waltbeiBLDBachLangheid
DallmayrergänztdieAus-
führungenvonGuidoAlthaus
mitweiterenHinweisenzur
Haftung.

Versichern in der Corona-Krise

für einen bestimmten Zeitraum neu regelt. Dabei
geht es um die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht bis zum 30. September 2020 aufgrund der
Ausbreitung des SARS-CoV-Virus. Die Aussetzung
derAntragspflichtgiltnicht,wenndieInsolvenzreife
nichtaufdenFolgenderAusbreitungdesSARS-CoV-
2-VirusberuhtoderwennkeineAussichtendarauf
bestehen,einebestehendeZahlungsunfähigkeit zu
beseitigen.DieKausalitätzurPandemieundAussich-
tenaufBeseitigungeinerbestehendenZahlungsun-
fähigkeit wird vermutet, wenn der Schuldner am
31.Dezember2019nichtzahlungsunfähigwar.Auf
dieFolgenderAussetzunggemäß§2COVInsAGwird
andieserStellenichtnähereingegangen.

Vermeintliche Sicherheit bis Ende  
September 2020
ImErgebnis istesdasZielderumgesetzten insol-
venzrechtlichen Regelungen, die Fortführung von
Unternehmenzuermöglichenundzuerleichtern,
die infolge der COVID-19-Pandemie insolvent ge-
worden sind oderwirtschaftliche Schwierigkeiten
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nuelle, interne Erstellung schlicht zu zeitaufwen-
dig,uminwenigenTageneinenbelastbarenÜber-
blickzuerhalten.DieArbeitkonzentriertsichnicht
selten auf das „Stopfen“ von Lücken,Besänftigen
vonLieferantenundVertröstenvonBanken.Dabei
werden klare Vereinbarungen über Zahlungsziele
häufignichtwirklichabgeschlossenoderdokumen-
tiert.
Beiordnungsmäßiger,formalerHerangehenswei-

se in einer finanziellen Schieflage hingegen wird
zunächst zwischen Zahlungsunfähigkeit und nur
vorübergehenden Zahlungsstockung differenziert.
NachBGH-Rechtsprechunggeltendabeiinsbeson-
derediefolgendenGrundsätze:
• Eine bloße Zahlungsstockung ist anzunehmen,
wennderZeitraumnichtüberschrittenwird,den
einekreditwürdigePersonbenötigt,umsichdie
benötigten Mittel zu leihen. Dafür erscheinen
drei Wochen erforderlich, aber auch ausrei-
chend.

• Beträgt eine innerhalb von drei Wochen nicht
zu beseitigende Liquiditätslücke des Schuldners
wenigerals10%seiner fälligenGesamtverbind-
lichkeiten, ist regelmäßig von Zahlungsfähigkeit
auszugehen,esseidenn,esistbereitsabsehbar,
dass die Lücke demnächstmehr als 10% errei-
chenwird.

• BeträgtdieLiquiditätslückedesSchuldners10%
odermehr, istregelmäßigvonZahlungsunfähig-
keit auszugehen, sofern nicht ausnahmsweise
mitanSicherheitgrenzenderWahrscheinlichkeit
zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke dem-
nächstvollständigoderfastvollständigbeseitigt
werdenwirdunddenGläubigernein Zuwarten
nachdenbesonderenUmständendesEinzelfalls
zuzumuten ist.

DieErmittlungkannwieinAbbildung1(siehefol-
gendeSeite)zusammengefasstwerden.
Die Ermittlung beginnt mit der Erstellung eines

Finanz-/Liquiditätsstatus (Gegenüberstellung von
AktivaIundPassivaI).Dabeibildendiesogenann-
tenAktivaIdieverfügbarenliquidenMittelunddie
Passiva I die fälligenundeingefordertenVerbind-
lichkeitenjeweilszumStichtag.
BeiUnterdeckungwirdderStatusumDatender

nächsten3Wochenerweitert.DabeibildendieAk-
tivaIIdieEinzahlungenunddiePassivaIIdiefällig
werdenden und eingeforderten Verbindlichkeiten
jeweilsinnerhalbvondreiWochennachdemStich-

haben. Wie dargestellt, wird diese Zielsetzung
dannerreicht,wennzum31.Dezember2019keine
Zahlungsunfähigkeit vorgelegen hat.
InderPraxisistdiezeitlicheBestimmungdesIn-

solvenzantragszeitpunktesjedochnicht immertri-
vial. Es kommt erfahrungsgemäß häufig vor, dass
inertragsschwachenUnternehmenbzw.Branchen
eineInsolvenzantragspflicht(retrogradimRahmen
vonKonfliktsituationen)bereitsWochenoderMo-
nate vor einem bestimmten Stichtag festgestellt
werdenkann. InderaktuellenSituationheißtdas
deutlich vor dem 31. Dezember 2019. Das hängt
mitderDefinitionbzw.ErmittlungderZahlungsun-
fähigkeit zusammen.
DieFolgeeinerbereitsvorhereingetretenenZah-

lungsunfähigkeitwäreeinüberdurchschnittlichho-
hes „Financial Exposure“ für dieGeschäftsleitung
aufgrund der langen Laufzeit der vermeintlichen
Sicherheitbiszum30.September2020durchdie
(vermeintliche) Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht. In einem solchen Fall wäre nämlich die
VoraussetzungzurAnwendungdesGesetzesnicht
erfüllt.
IneinemnachgelagertenKonfliktfall imRahmen

einer(behaupteten)Insolvenzverschleppungkäme
sogar noch die drohende Zahlungsunfähigkeit als
Risikoquellehinzu.

Die Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit im 
 Ernstfall
Gemäß§17Abs.2InsOisteinSchuldnerzahlungs-
unfähig,wennernichtinderLageist,diefälligen
Zahlungspflichtenzuerfüllen.DieProblematikwird
deutlich,wennmandieErfahrungenausderUnter-
nehmenspraxismitder formalenErmittlungeiner
Zahlungsunfähigkeit vergleicht.
DieunternehmerischePraxisistdurchdasTages-

geschäftundhäufigdurcheinehoheKomplexität
geprägt.Esbestehenoftmalsmehrereunterschied-
licheGesellschaften, die zwar einheitlich geführt,
insolvenzrechtlich jedoch jeweils individuell be-
urteilt werden. Durch die bestehenden Buchhal-
tungssysteme kann ein Finanz- bzw. Liquiditäts-
status an einem bestimmten Tag gegebenenfalls
geradenochkurzfristigermitteltwerden.Schwieri-
gerbisunmöglichwirdeshingegenbeieinerauto-
matisierten, direkt ermittelten Zahlungsmittelvor-
schaufürdienächstenWochennachdemStichtag.
BeieinergewissenUnternehmensgrößeistdiema-
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tag.BeiunzureichenderDokumentationzurFällig-
keitgilt imZweifeldiegesetzlicheVermutung,die
sofortigeFälligkeit.
Im Ernstfall sind also die Vereinbarungen und

Dokumentation über die Fälligkeit von Verbind-
lichkeitenausschlaggebendfürdieBeurteilungder
Zahlungsunfähigkeit. Und das bezieht sich nicht
nuraufdieVerbindlichkeitenimKreditorenneben-
buch (aus Lieferungen und Leistungen), sondern
aufsämtlicheVerbindlichkeitenwiebspw.Steuern,
SozialabgabensowieLöhneundGehälter.
Die an unterschiedlichen Stellen erwähnte „Ver-

mutung“ für eine Zahlungs(un)fähigkeit bedeutet
weiterhin, dass in Grenzfällen eine direkte Zah-
lungsmittelvorschau auch weitergeführt wird als
nur drei Wochen – mit Wirkung der Beurteilung
zum ersten Zeitpunkt.

Flankierende Maßnahmen zum neuen Gesetz
Zur Verminderung unvorhergesehener Risiken
empfehlenwirdaherdiefolgendenflankierenden
Maßnahmen:
• EinschätzungderLiquiditätssituationdesUnter-
nehmensimJahr2019;dabeisolltederDetailie-
rungsgradabhängigvoneinermöglichenSchief-
lagegewähltwerden.

• Belastbare Bestimmung der Zahlungsfähigkeit
zum 31. Dezember 2019, d.h. in Übereinstim-

Aktiva I
Passiva I

Aktiva I+II
Passiva I+II

Liquiditäts- 
überdeckung

Zahlungsfähigkeit

Vorübergehende
Zahlungsstockung

Zahlungsfähigkeit

Vermutung

Zahlungsfähigkeit

Vermutung

Zahlungs- 
unfähigkeit

≥100%

≥100%

<100%

≤90%>90%

Abbildung1:ErmittlungderZahlungsunfähigkeit

mung mit den Anforderungen aus Gesetz und
Rechtsprechung.

• Zahlungsmittelvorschau/Fortbestehensprognose
zurUnterstützung der gesetzlichen Vermutung,
dassAussichtendaraufbestehen,einebestehen-
deZahlungsunfähigkeitzubeseitigen.

Auch wenn Unternehmen mit ihren Geschäfts-
modellenüberJahrehinwegerfolgreichamMarkt
tätigwaren,bedarfesbesondererAnstrengungen
und Maßnahmen, um aus einer Krisensituation
heraus zu kommen. Daher umfasst insbesondere
diegenannteZahlungsmittelvorschaubzw.Fortbe-
stehensprognoseimRegelfallauchdieErarbeitung
und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, die
erforderlichsind,umdiekrisenbedingteSchieflage
zubeseitigen.
Dies ist„Standheute“spätestensabdem1.Ok-

tober2020ohnehinwiedernotwendig.Undletzt-
endlichwirddamitauchdieGefahreinerdrohen-
den Zahlungsunfähigkeit eingeschätzt und dieser
entgegnet.

Über Accuracy
Accuracyunterstütztalsinternationales,unabhän-
giges Beratungsunternehmen das Management
unddieAnteilseignervonUnternehmenbei ihren
strategischen und unternehmenskritischen Ent-
scheidungen, insbesondere im Rahmen von Kri-
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GuidoAlthaus,+4969977887330
guido.althaus@accuracy.com
WeitereInformationenüberdieDienst-
leistungenundExpertenvonAccuracyfinden
Sieunter:www.accuracy.com

sensituationen,StreitigkeitenundUnternehmens-
transaktionen. Dabei sind aktuell 50 Partner und
rund450Mitarbeiteran16Standortenin13Län-
derntätig.
DieStärkevonAccuracyistdieVerknüpfungvon

Strategie,DatenundFakten.DieTeamsvonAccura-
cysindinternationalundmultikulturellzusammen-
gesetztundvereinenunterschiedlicheKompeten-
zen, um unseren Mandanten maßgeschneiderte

Modifikation der sogenannten Haftung für   
Zahlungen nach Insolvenzreife durch das 
COVInsAG
GrößtesHaftungsrisikofürGeschäftsleiterinderIn-
solvenzdesUnternehmensistdiesog.Haftungfür
Zahlungennach Insolvenzreife, die gesetzlichu.a.
in§64S.1GmbHG,§§93Abs.2S.1,92Abs.2S.
1AktGund§130aAbs.2S.1,Abs.1S.1HGBge-
regelt ist.Danach sindGeschäftsleiter zumErsatz
von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder Fest-
stellungihrerÜberschuldunggeleistetwerden.Der
EintritteinesSchadensaufSeitenderGesellschaft
ist dabei nicht erforderlich. Haftungsbegründend
ist vielmehr bereits die durch die Zahlung verur-
sachteMasseschmälerungzuLastenderGläubiger.
Hauptanwendungsfälle in derPraxis sinddieHaf-
tung fürAuszahlungenvonkreditorischenKonten
unddieHaftungfürEinzahlungenaufdebitorische
Konten,letztesaufgrundderRückführungdesKon-
tokorrents zugunsten der kontoführenden Bank
zumNachteilderübrigenGläubiger.
Der BGH hat die Haftung für Zahlung nach In-

solvenzreife zu einem sehr scharfen Schwert der
Insolvenzverwalter ausgestaltet. Die gegen Ge-
schäftsleitergeltendgemachtenForderungensind
regelmäßigexistenzbedrohlich.
Die Haftung entfällt nur im Ausnahmefall, etwa

wenn die durch die Zahlung verursachte Masse-
schmälerung im unmittelbaren Zusammenhang

wiederausgeglichenwirdoderderFalleinsog.pri-
vilegiertenZahlungvorliegt,wofürderGeschäfts-
leiter beweisbelastet ist.
Der Gesetzgeber hat versucht, dieser Haftung

durcheineRegelungin§2Abs.1Nr.1COVInsAG
etwas die Schärfe zu nehmen. Diese Regelung
knüpft tatbestandlich an die Aussetzung der In-
solvenzantragspflichtnach§1COVInsAGseitdem
01.03.2020an,dienichtgilt,wenndie Insolvenz-
reife der Gesellschaft nicht auf den Folgen der
AusbreitungderCOVID-19-Pandemieberuhtoder
wennkeineAussichtendaraufbestehen,einebe-
stehende Zahlungsunfähigkeit wieder zu beseiti-
gen.
LiegendieVoraussetzungfüreineAussetzungder

Insolvenzantragspflichtvor,geltennach§2Abs.1
Nr.1COVInsAGZahlungen,dieimordnungsgemä-
ßenGeschäftsgang erfolgen, insbesondere solche
Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder Wie-
deraufnahme des Geschäftsbetriebes oder der
Umsetzung eines Sanierungskonzepts dienen, als
mitderSorgfalteinesordentlichenundgewissen-
haften Geschäftsleiters vereinbar. Damit wird an
die sog. privilegierten Zahlungen nach  § 64 S. 2
GmbHG,§92Abs.2S.2AktG,§130aAbs.1S.2
HGB(auchinVerbindungmit§177aS.1HGB)und
§99S.2GenGangeknüpft,diebereitseinenPflich-

Lösungenanzubieten.Wir rekrutierenunsereBe-
raterausdenBestenihresGebiets.
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tenverstoß des Geschäftsleiters entfallen lassen,
deren Anwendungsbereich erheblich erweitert
wird.BisherbetrachtetedieRechtsprechungregel-
mäßignurZahlungen innerhalbderdreiwöchigen
Insolvenzantragsfrist als privilegiert, wenn diese
der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes
dienenundkonkretebzw.realistischeSanierungs-
chancenbestehenoderdieeinstweiligeWeiterfüh-
rungdesUnternehmensgegenüberdassofortigen
EinstellungfürdieMassegünstigerist.
DieRegelung in§2Abs.1Nr.1COVInsAGgeht

zeitlich darüber hinaus, da die Privilegierung für
die Dauer der Aussetzung der Insolvenzantrags-
frist gilt.Weiter werden Zahlungen zur Aufrecht-
erhaltungdesGeschäftsbetriebsnunmehrnurals
einnichtabschließendesBeispielfüreineZahlung
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang genannt, so
dassdieserBegriffdeutlichweiterzuverstehenist.
EswirdAufgabederRechtsprechung sein, diesen
BegriffmitLebenzufüllenunddieAnforderungen
dafür zu konkretisieren,wann eine Zahlung noch
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgt. Da-

beiwirdeseinezentraleRollespielen,welchesGe-
wichtdieGerichtedemInteressederGläubigeran
derMasseerhaltungzukommenlassenwerden.
Wesentliches Risiko von Geschäftsleitern ist,

dass sie dieVoraussetzungender Suspension der
Insolvenzantragspflicht verkennen und irrtüm-
lichvoneinerBeschränkungderHaftung fürZah-
lungen nach Insolvenzreife ausgehen. Doch auch
wenndieseVoraussetzungenvorliegen,tragenGe-
schäftsleiterdieDarlegungs-undBeweislastdafür,
dasseineZahlungimordnungsgemäßenGeschäfts-
gang erfolgte. Daher ist es in jedem Fall ratsam,
den Zahlungsverkehr engmaschig zu überwachen
undzuprüfen,welcheZahlungenimRahmendes
ordnungsgemäßen Geschäftsgangs erforderlich
sind. Dies sollte, soweit wie möglich, begründet
undentsprechenddokumentiertwerden.Schließ-
lich sollten die Zahlungsfreigabeprozesse kritisch
hinterfragtundggf.angepasstwerden.

RA Jan Kordes, LL.M., BLD Bach Langheid  
Dallmayr Rechtsanwälte

Verschiebung der Medizinprodukte
verordnung um ein Jahr
AufVorschlagderEuropäischenKommissionvom
03.04.2020(COM(2020)144final)habendasPar-
lament und der Rat per Änderungsverordnung
(EU) 2020/561 (ABl. EU L 130/18) beschlossen,
denGeltungsbeginnderbereits imJahr2017neu
geregelten Medizinprodukteverordnung (Medical

DeviceRegulation(MDR),VO(EU)2017/745(ABl.
EUL117/1))umeinJahrzuverschieben.Mitglieds-
staaten,GesundheitseinrichtungenundWirtschaft
seienderzeitaufdenKampfgegendiegrassieren-
de Corona-Pandemie fokussiert und sollen nicht
durch die Neuregelungen derMDR über Gebühr

DerGeltungsbeginnder
bereitsimJahr2017neu
geregeltenMedizinpro-
dukteverordnung(Medical
DeviceRegulation-MDR),
wurde–ebenfallsaufgrund

derCorona-Pandemie–um
einJahrverschoben.Lesen
Sie in unserem Gastbeitrag 
vonCarstenHösker,LL.M.,
RechtsanwaltundPartnerbei
BLDBachLangheidDallmayr,

welcheKonsequenzendie
Verschiebunghat,undwelche
neuenDatenundÜbergangs-
fristen gelten.
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belastetwerden, sonderndieVersorgungmit kri-
tischen Medizinprodukten sicherstellen können.
DerAufschubgiltzunächstbiszum26.Mai2021,
ursprünglich waren der Geltungsbeginn für den
26.MaidiesesJahresundeineanschließendevier-
jährigeÜbergangsfristvorgesehen.DasEnddatum
derGeltung vonZertifikaten,die imRahmenvon
MDDundAIMDDausgestelltwurden,bleibtjedoch
–unverändert–der26.Mai2024.Faktischwirdda-
mitalsonichtdas InkrafttretendesneuenRechts
umein Jahr verschoben, sondern dieÜbergangs-
phaseumeinJahrverkürzt.SchonvorderCorona-
Pandemie geäußerte Sorgen, dass die Benannten
Stellenpersonalmäßigundorganisatorischnichtin
derLageseien, ihreAufgabenunverzüglichzuer-
füllen,dürftenhiernachnichtwenigerwerden,weil
Herstellerdaraufangewiesenseinkönnten,innoch
kürzererZeitZertifizierungenzuerlangen.DieVO
(EU)2020/561willdieserSituationdadurchRech-
nungtragen,dassHerstellerundBenannteStellen
dieMDRschonabMai2020anwendenkönnen.
AnstoßfürdieEntwicklungderMDRhattenSkan-

dale um mangelhafte Medizinprodukte gegeben,
etwa die Zertifizierung von mit minderwertigem
IndustriesilikongefülltenBrustimplantaten(PIP)im
Jahr2010.DiegeltendeMedizinprodukterichtlinie
(MedicalDeviceDirective(MDD),RiLi93/42EWG))
gerietdaraufhin indieKritik,was imJahr2012 in
erstenEntwürfeneinerNovellierungderMedizin-
produkterichtliniedurchdieEU-Kommissionresul-
tierte.BemängeltwurdeinderMDDvorallemdas
im Zulassungsverfahren geltende Äquivalenzprin-
zip.DanachwareineCE-Zertifizierungdurcheine
Benannte Stelle schon dann möglich, wenn ein
vergleichbaresProduktexistierte.KlinischeStudien
amPatientenwarendannnichtmehrnötig. Zum
anderenwurden die Benannten Stellen aufgrund
eines privatrechtlichen Vertrages mit dem Her-
steller tätig, sodass ein wirtschaftliches Interesse
aneinerZertifizierungimSinnedesAuftraggebers
bestand.Selbstdann,wennkeineZertifizierunger-
teiltwurde,wardemHerstellermöglich,so lange
die Benannte Stelle zu wechseln, bis schließlich
eineZertifizierungerteiltwurde.
Neben umfangreicheren Dokumentationspflich-

ten gestaltet sich das in der MDR neugeregelte
Zulassungsverfahren jedenfalls für implantierbare
ProduktederKlasse III sowieaktiveProdukteder
Klasse IIb (Produkte mit hohem Risiko) zukünftig

deutlich komplexer. Insoweitwird ein sog. „Scru-
tiny-Verfahren“ notwendig: Die Benannte Stelle
muss nun der Kommission die Bewertung einer
vom Hersteller durchgeführten klinischen Studie
zuleiten.DieKommission lässtdieStudieunddie
Bewertung der Benannten Stelle dann durch ein
Expertengremiumüberprüfen.ErstwenndasGre-
miumdieStudiedesHerstellersunddieBewertung
der Benannten Stelle billigt, kann die Benannte
Stelle die Konformitätserklärung abgeben. Sonst
muss sie Nachbesserungen veranlassen. Darüber
hinaus kanneinenegativeBewertungdesGremi-
umsauchzurEinschränkungodersogareinemVer-
botderZulassungführen.NachderMDRfälltdas
ÄquivalenzprinzipimZulassungsverfahrenfaktisch
weg.NunmehrmüssendieHerstellerindenmeis-
tenFälleneineeigeneklinischePrüfungvorlegen,
wasinsbesonderefürKMUeinenichtunerhebliche
Mehrbelastungbedeutendürfte.
Auch in haftungsrechtlicher Hinsicht bringt die

MDR Änderungen mit sich: So enthält die Ver-
ordnung eine eigenständige Grundlage für einen
Anspruch auf Ersatz des Schadens, der durch ein
fehlerhaftes Produkt verursacht wurde, der sich
allerdingsnachgeltendemUnionsrechtundnatio-
nalemRechtrichtet(Art.10Abs.16MDR).DieBe-
nanntenStellensindverpflichtet,mindestensein-
mal alle fünf Jahre verdachtsunabhängige Audits
der Hersteller durchzuführen sowie zertifizierte
Produkte stichprobenartig zu überprüfen,woraus
sichAnknüpfungspunktefürihreHaftungergeben
können.Zudemkommtzukünftignebendenkbaren
SchuldnernnachdemProdukthaftungsgesetzund
der Benannten Stelle auch der „Bevollmächtigte“
des Herstellers als Anspruchsgegner in Betracht.
Dies istvorallemfüraußereuropäischeHersteller
relevant. Die Benennung eines Bevollmächtigten
ist Voraussetzung dafür, Medizinprodukte in den
MitgliedstaateninVerkehrbringenzukönnen.
Eine obligatorische Pflicht zum Abschluss einer

HaftpflichtversicherungstatuiertdieMDRderweil
nicht.Art.10Abs.16MDRsiehtlediglichvor,dass
die Hersteller Vorkehrungen unter Berücksichti-
gung von Risikoklasse, Art des Produkts und der
Unternehmensgrößetreffen,umeine„ausreichen-
definanzielleDeckungihrerpotenziellenHaftung“
gemäßderProdukthaftungsrichtlinie(RiLi85/374/
EWG)zugewährleisten.Eswirdsichzeigen,wohin
derMarktsichdiesbezüglichentwickeltundinwie-
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weit die Life Science-/Haftpflichtversicherer hier-
auf reagieren. 
Art. 10 Abs. 16 MDR enthält schließlich eine

Öffnungsklausel, wonach das nationale Recht
strengereStandardsenthaltendarf.Derdeutsche
Gesetzgeber hat denn auch erst Ende April 2020
dasnatio-naleRecht imGesetz zurDurchführung
unionsrechtlicherVorschriftenbetreffendMedizin-
produk-te(MPDG)alsArt.1desMedizinprodukte-
EU-Anpassungsgesetzes (MPEUAnpG,BGBl. I960)

andieeuroparechtlichenVorgabenangepasst.Von
der Versuchung, eine Pflichthaftpflichtversiche-
rung für Hersteller von Medizinprodukten einzu-
führen,hateraber–u.a. auf Stellungnahmedes
GDV– abgesehen. § 26MPDG führt lediglichdie
bereits nach § 20 Abs. 3MPG bestehende Versi-
cherungspflichtfürdieProbandendeckungfort.

RA Carsten Hösker, LL.M., BLD Bach Langheid 
Dallmayr Rechtsanwälte

Urteil des OLG Düsseldorf zum  
Verhältnis zwischen Grund und 
Exzedenten versicherung in der D&O
Das OLG Düsseldorf hat mit seinem Urteil vom
13.12.2019,Az.4U23/18,einederwenigendeut-
schen Gerichtsentscheidungen erlassen, die sich
mitdemVerhältniszwischenGrund-undExzeden-
tenversicherung beschäftigen. Das Gericht führte
darin aus, dass – auch ohne ausdrückliche Rege-
lung im Exzedentenversicherungsvertrag – allein
aus der Formulierung „2.5Mio. EUR xs 7.5Mio.
EUR“ folge, dass die Grundversicherungssumme
zunächst erschöpft seinmüsse, um eine Leistung
aus dem Exzedentenversicherungsvertrag zu er-
halten.ImvorliegendenFallverneintedasGericht
dies zutreffend, da weder eine vollständige Aus-
zahlung der Grunddeckungssumme erfolgt, noch
aus sonstigenGründeneineAusschöpfungdieser
Deckungssumme anzunehmen sei. Insbesondere
könntenbeiderAusschöpfungderVersicherungs-

summe nicht etwaige gezahlte bzw. geschuldete
(Prozess-) Zinsen berücksichtigtwerden, da ohne
ausdrückliche Regelung in den Versicherungsbe-
dingungeneineAnrechnungderZinsenaufdieVer-
sicherungssumme ausscheide. Allein die Verein-
barung einer Kostenanrechnungsklausel sei nicht
ausreichend, um die gesetzliche Regelung aus §
101Abs.2Satz2VVGabzubedingen,dadieZinsen
dortnichterwähntseien.
FürdiePraxis istdieEntscheidungdesOLGDüs-

seldorfindenfolgendenzweiPunktenbedeutsam:
1.Sollen Zinsen – insbesondere die Prozesszin-
sen–aufdieVersicherungssummeangerechnet
werden,mussdiesausdrücklichindenVersiche-
rungsbedingungengeregeltwerden (siehehier-
zu auch schonBGH, r+s 1992, 193).Ohne eine
solcheRegelung sind die Zinsen vomD&O-Ver-

ZumThemaD&Obeschäftigt
sichHerrProf.Dr.Michael
Fortmann,LL.M.(Institutfür
Versicherungswesen,THKöln)

imdrittenGastbeitragmit
demUrteildesOLGDüssel-
dorfvom13.12.2019,Az.
4U23/18,zumVerhältnis

zwischenGrund-undExze-
dentenversicherung.
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sicherer zusätzlich zur Versicherungssumme zu 
zahlen,dadanndiegesetzlicheRegelungaus§
101Abs.2Satz2VVGgilt.

2.Sollte keine Regelung im Exzedentenversiche-
rungsvertragvorliegen,wanndieVersicherungs-
summeausgeschöpft ist, ist eineAusschöpfung
jedenfallsdannanzunehmen,wennderGrund-
versicherer die vollständige Versicherungssum-
me ausgezahlt hat. Ob dies bedingungsgemäß
odernichterfolgtseinmuss,hatdasOLGDüssel-
dorfallerdingsoffengelassen.

SolltekeinevollständigeAuszahlungstattgefunden
haben,ist–überdasUrteildesOLGDüsseldorfhi-
naus–eineAusschöpfungimmerschondannanzu-
nehmen,wennderberechtigteDeckungsanspruch
der jeweiligen versicherten Person die Grundver-
sicherungssummeübersteigt.EinevomGrundver-
sicherer bereits geleistete Zahlung ist somit nicht 
zwingend für eine Ausschöpfung der Grundversi-
cherungssummeerforderlich.
Bei der Bewertung der Frage, ob die Grundver-

sicherungssumme ausgeschöpft ist, können zu-
dem Zinsen und Kosten nur dann berücksichtigt
werden,wennderenAnrechnungaufdieVersiche-
rungssumme im Grundversicherungsvertrag aus-
drücklichundtransparentgeregeltist.Solltekeine
oder eine teilweise Anrechnung erfolgen, muss
allein der Entschädigungsanspruch zzgl. des ggf.
anzurechnenden Teiles an Zinsen und Kosten die
Grunddeckungssumme übersteigen. Erschöpfen
die auf die Versicherungssumme anrechenbaren
Positionenhingegen–wieimFalldesOLGDüssel-
dorf – nicht die vollständigeGrunddeckungssum-
me,scheideteineLeistungspflichtdesExzedenten-
versicherers aus. 
Die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt ein-

mal mehr, wie aktuell noch immer die Frage ist,

welchePositioneninderD&O-Versicherungaufdie
Versicherungssummeangerechnetwerden.Bereits
seitdemUrteildesOLGFrankfurtvom09.06.2011,
Az. 7 U 127/09, dürfte allen Beteiligten bekannt
sein,dassdieAnrechnungvonKostenundZinsen
auf die Versicherungssumme transparent für die
versichertenPersonengeregeltwerdenmuss.Dies
unterstreichtauchdieEntscheidungdesOLGDüs-
seldorf. Ohne eine solche transparente Regelung
scheideteineAnrechnungdervorgenanntenPosi-
tionenausundesbleibtdiesbezüglichbeiderge-
setzlichenRegelungaus§101Abs.2VVG,wonach
Kosten und Zinsen zusätzlich zur Versicherungs-
summevomD&O-Versichererzutragensind.
ZumVerhältniszwischenGrund-undExzedenten-

versicherungsvertraghatdasOLGDüsseldorfeinen
Aspekt hinsichtlich der Ausschöpfung der Grund-
versicherungssummegeklärt.Essindabernochei-
nigePunkteoffen,soweithierzuimExzedentenver-
sicherungsvertragkeineklarstellendenRegelungen
enthaltensind.BeispielsweisestelltsichdieFrage,
obeineAusschöpfungderGrunddeckungssumme
auchdannangenommenwerdenkann,wennder
Grundversicherer zu unrecht zahlt. DesWeiteren
istauchnochungeklärt,welchenEinflussesaufdie
AusschöpfungderGrundversicherungssummehat,
wenn diese im konkreten Schadenfall nichtmehr
vollständigzurVerfügungsteht.InderPraxisemp-
fiehlt es sich daher, im Exzedentenversicherungs-
vertrag konkrete Regelungen zum Verhältnis zum 
Grundversicherungsvertragaufzunehmen,diedie-
se und weitere (Sonder-)Situationen transparent
regeln.

Prof. Dr. Michael Fortmann, LL.M., ivwKöln,  
TH Köln

Newline Europe Versicherung AG
Schanzenstrasse28a
51063Köln

T +49(0)22196694510
F +49(0)22196694511
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BeständigkeitundZuverläs-
sigkeit schließen Flexibilität 
undInnovationnichtaus.Wir
werdenauchweiterhinmit
unserem exzellenten Ser-

vicefürSieundIhreKunden
dasein,Nischenbesetzen
undgemeinsamindividuelle
Lösungenauchfürkomplexe
Problemefinden.Diesalles

funktioniertnurdankunseres
engagiertenundmotivierten
Teams,dasimvergangenen
Jahrgewachsenistundauch
weiterwachsenwird.

In eigener Sache: Neue Newline Team-Mitglieder 

Anita Ihring:SeitSeptember2019verstärktAnitaIhringalsUnderwri-
terdenFinancialLinesBereich,dernunbereitsauffünfTeammitglie-
dergewachsenist.FrauIhringverfügtübermehrals15JahreErfah-
runginderVersicherungsbranche,davonüberzehnJahrebeieinem
Industrieversicherungsmakler.

Silvia Reichle: ImNovember2019hatSilviaReichledasTeamRecht,
SchadenundComplianceverstärkt.AuchsiebringtlangjährigeErfah-
runginderVersicherungsbranchemit,davonüber13JahrealsJuristin
beiinternationalagierendenVersicherern.

Maike Esser: Im Februarhat auchdasHaftpflicht-TeamVerstärkung
bekommen.MaikeEsserarbeitetbereitsseitmehrals9Jahreninder
Versicherungsbranche.AlsJuniorUnderwriterunterstütztsieMarkus
Schäfer,deralsHeadofLiablity&ClinicalTrialsdasHaftpflichtTeam
leitet.

Markus Lütticke: ImJuli istMarkusLüttickealsHeadofFinanceand
Accountingzuunsstoßen.ErhatdengrößtenTeilseines25-jährigen
BerufslebensinFinance-BereichenderVersicherungsbranchegearbei-
tetundwirfreuenunssehr,dasswirihnalssehrerfahrenenKollegen
gewinnen konnten.

Mit Dirk Allerdissen werden wir ab August eine weitere wichtige
Schlüsselpositionbesetzen.AlsHeadofOperationsundRiskmanage-
mentwirdHerrAllerdissenunserTeamverstärken.Aucherblicktauf
mehrals15JahreErfahrunginderVersicherungsbranchezurück.




